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Norm

ASVG §332 A

Rechtssatz

Die Konsequenz einer am hypothetischen Geschädigteninteresse orientierten Berechnung des kongruenten

Heilungskostenersatzanspruches wäre in der Regel ein den Aufwand des Versicherungsträgers übersteigender, somit

nicht im Wege der Legalzession übergehender Restanspruch des Geschädigten, dessen Geltendmachung des

Geschädigten zu einer partiellen Doppelliquidation des durch die Versicherungsleistung ohnehin bereits

ausgeglichenen Geschädigteninteresses führen würde. Diese Konsequenz wird in Lehre und Rechtsprechung einhellig

(wenn auch mit teilweise unterschiedlicher Begründung) dadurch vermieden, daß der kongruente

Heilungskostenersatzanspruch des Geschädigten mit den dem Sozialversicherungsträger au=aufenden Selbstkosten

gleichgesetzt wird.
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